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Flussdiagramm zur Zusammenarbeit von Schule und Jugend
bei Kinderschutz § 8a SGB VIII

„Hinsehen und Handeln“ in eindeutigen Fällen

        Verantwortung der Schule          
          Verantwortung des Jugendamtes  

Kind spricht über seine körperliche Gefährdung und/oder  
weist eindeutige Merkmale (Verletzungen) auf.

Mitarbeiter der Schule reagieren
sofort!

Meldung ans Jugendamt
Telefonnummer Tagesdienst.:

6809-2601 

Meldung an den Kinder –
Jugendgesundheitsdienst

Tel.: 66621117

Bei massiver akuter Bedrohung
Meldung an Polizei

Ggf. bei bekanntem Umfeld
Elternkontakt suchen, 
Verweis auf Kooperationspartner 
(Flyer und Kinderschutzbund)

Kind aus Klasse
nehmen

Eltern nicht
informieren

Kind nicht nach Hause lassen !
Elternkontakt zur Klärung

oder Meldung an Kindernotdienst
Tel.: 610061

Rückmeldung des Jugendamtes an
Schule

Welche Maßnahmen wurden
eingeleitet?

Ggf.. Nachfragen der Schule beim
Tagesdienst

Verantw
ortung der Partner

Einleitung von Maßnahmen

Jugendamt wird aktiv,
Spricht mit Schule die weiteren
Schritte ab


